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Bekanntmachung  
 

9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Emsdetten  

im Bereich des Einkaufszentrums Borghorster Straße 
 

 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt des Rates der Stadt Emsdetten 
hat in seiner Sitzung am 14. Februar 2019 folgenden Beschluss gefasst: 

1. Die öffentliche Auslegung der 9. Änderung des Flächennutzungsplans gem. § 3 Abs. 2 
BauGB sowie das Einholen von Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB werden beschlossen. 

Das Plangebiet liegt am westlichen Siedlungsrand von Emsdetten. Es grenzt an den Messing-
weg, den Silberweg, die Borghorster Straße sowie den Erzweg an und befindet sich im Gel-
tungsbereich des rechtsgültigen Bebauungsplanes Nr. 85 „Silberweg / Erzweg“. Das Gebiet 
umfasst eine Fläche von ca. 1,5 ha. 

Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung ist in dem folgenden Übersichtsplan 
durch eine breite, gerissene Linie dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Mit der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Einkaufszentrums 
Borghorster Straße sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung 
bzw. den behutsamen Ausbau des Einzelhandelssonderstandortes Borghorster Straße in 
der Funktion als Ergänzungsstandort zum zentralen Versorgungsbereich Innenstadt 
geschaffen werden. 
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Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634 ) in Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung der Stadt Emsdetten vom 02. März 2006 in 
der Fassung der 6. Ergänzung vom 22. November 2018 wird hiermit der Auslegungsbeschluss 
öffentlich bekannt gemacht. 

Für die 9. Flächennutzungsplanänderung wird ein Umweltbericht gem. § 2 Abs. 4 BauGB er-
stellt. 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB liegt der Entwurf der 9. Flächennutzungsplanänderung mit der Be-
gründung in der Zeit vom  

27. Februar bis 29. März 2019 
 
während der Geschäftszeiten (Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Dienstag von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr) im Schaukasten des 5. 
Obergeschosses des Rathauses der Stadtverwaltung Emsdetten, Fachdienst 61 Stadtentwick-
lung und Umwelt, Am Markt 1, 48282 Emsdetten, für jedermann zur Einsichtnahme öffentlich 
aus. Dort werden auch Auskünfte über den Inhalt gegeben. 
 
Folgende Arten aktueller umweltbezogener Informationen sind bereits verfügbar: 
 

Schutzgut Mensch 

  Art der Umweltinformation Quelle 

Geräusche 

Geräuschimmissionen durch Planung 
eines Sondergebietes (Zweckbestim-
mung großflächiger Einzelhandel) 
sowie von Misch- und Gewerbegebie-
ten 

Schalltechnische Beurteilung zur 5. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 85 "Silberweg / Erz-
weg". Büro IngenieurPLANung (Wallenhorst); 
Projekt-Nr. 2033545 vom 16. September 2004 

      

Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Es liegen keine Umweltinformationen vor. 

      

Schutzgut Boden / Fläche 
Es liegen keine Umweltinformationen vor. 

      

Schutzgut Wasser 
Es liegen keine Umweltinformationen vor. 

      

Schutzgut Luft und Klima 
Es liegen keine Umweltinformationen vor. 

      

Schutzgut Landschaft 

Es liegen keine Umweltinformationen vor. 

      

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Es liegen keine Umweltinformationen vor. 

 

Weitere aktuelle umweltbezogene Informationen liegen nicht vor. 
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Die oben genannten Planunterlagen sowie die verfügbaren aktuellen umweltrelevanten Infor-
mationen sind im Internet einsehbar unter  

https://www.emsdetten.de/bauleitplanung. 

Diese Bekanntmachung erscheint im Amtsblatt am 19. Februar 2019 und ist einsehbar unter  

https://www.emsdetten.de/rathaus-buergerservice-politik/rathaus/amtsblatt.html# 
oder 

www.emsdetten.de (Webcode 00119). 
 
Die Bekanntmachung erfolgt mit dem Hinweis, dass während der Auslegungsfrist Anregungen 
bei der Stadt Emsdetten schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht werden kön-
nen. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
diesen Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 

Ergänzend wird gem. § 3 Abs. 3 BauGB darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 UmwRG mit allen 
Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

 

Emsdetten, den 18. Februar 2019 
 
 
gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung  
 

Bebauungsplan Nr. 14 " Lönsstraße/Blumenstraße/Grevener Damm ", 

5. Änderung 
 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt des Rates der Stadt Emsdetten 

hat in seiner Sitzung am 14. Februar 2019 folgende Beschlüsse gefasst: 

1. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 14 " Lönsstraße/Blumenstraße/Grevener Damm ", 

5. Änderung wird gem. § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 13 BauGB beschlossen. 

2. Dem Bebauungsplanentwurf, bestehend aus Planzeichnung, textlichen Festsetzungen und 

Begründung (siehe Anlagen 1 und 2 dieser Beschlussvorlage), wird zugestimmt.  

3. Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 14 " Lönsstraße/ Blumenstraße/ Gre-

vener Damm ", 5. Änderung gem. §13 Abs. 2 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB sowie das Einho-

len von Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gem. 

§13 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB werden beschlossen. 

Das Plangebiet befindet sich im südlichen Stadtgebiet von Emsdetten. Die Entfernung zur In-

nenstadt beträgt ca. 1,7 km Luftlinie. Der Stadtpark mit dem Waldfreibad liegt ca. 200 m 

südlich der zu überplanenden Flächen. 

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist in der folgenden Abbildung als schwarz- weiß- 

schraffierte Fläche gekennzeichnet, während der Gesamtgeltungsbereich des Planes durch 

eine breite, gerissene Linie dargestellt ist. 
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Die 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 14 „Lönsstraße/ Blumenstraße/ Grevener Damm" 

wird im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 

03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) durchgeführt. 

Nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB kann unter anderem von einer Umweltprüfung nach § 2 

Abs. 4 BauGB und von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen werden. Für die Auf-

stellung dieses Bebauungsplanes wird keine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 und kein Umwelt-

bericht gem. § 2 a BauGB erstellt. 

Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung der Stadt Emsdetten vom 

02. März 2006 in der Fassung der 6. Ergänzung vom 22. November 2018 wird hiermit der Auf-

stellungsbeschluss öffentlich bekannt gemacht. 

Gemäß § 13 Abs.2 Nr.1 BauGB kann im vereinfachten Verfahren von der frühzeitigen Unter-

richtung und Erörterung nach § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB abgesehen werden, wovon in 

diesem Fall Gebrauch gemacht wird. 

Gemäß § 3 Abs.2 BauGB liegt der Entwurf der 5. Änderung dieses Bebauungsplanes mit der 

Begründung in der Zeit vom 

27. Februar bis 29. März 2019 

während der Geschäftszeiten (Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Dienstag von 

14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr) im Schaukasten des 

5. Obergeschosses des Rathauses der Stadtverwaltung Emsdetten, Fachdienst 61 Stadt-

entwicklung und Umwelt, Am Markt 1, 48282 Emsdetten, für jedermann zur Einsichtnahme 

öffentlich aus. Dort werden auch Auskünfte über den Inhalt gegeben. 

Es liegen zurzeit keine planungsrelevanten umweltbezogenen Informationen vor. 

Die Planunterlagen sind im Internet einsehbar unter  
 

https://www.emsdetten.de/bauleitplanung. 

Diese Bekanntmachung erscheint im Amtsblatt am 19. Februar 2019 und ist einsehbar unter  

https://www.emsdetten.de/rathaus-buergerservice-politik/rathaus/amtsblatt.html# 

oder 

www.emsdetten.de (Webcode 00119). 
 

Die Bekanntmachung erfolgt mit dem Hinweis, dass während der Auslegungsfrist Anregungen 

bei der Stadt Emsdetten schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht werden kön-

nen. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 

diesen Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 

 

Emsdetten, den 18. Februar 2019 

 

 

 

gez. Georg Moenikes 

Bürgermeister 

Mit der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 werden die planungsrechtlichen Vo-

raussetzungen für eine Nachverdichtung der wohnbaulichen Nutzung entlang eines 

Teilbereichs der Blumenstraße geschaffen und somit der Nachfrage nach Wohnraum 

Rechnung getragen. 
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Bekanntmachung  
 

Bebauungsplan Nr. 17 A "Industriegebiet Süd“, 15. Änderung 
 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt des Rates der Stadt Emsdetten 
hat in seiner Sitzung am 14. Februar 2019 folgenden Beschluss gefasst: 

1. Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 17 A "Industriegebiet Süd“, 15. Änderung im be-
schleunigten Verfahren wird gemäß § 2 (1)  i.V.m. §13 a BauGB beschlossen. 

Das Plangebiet liegt im Süden von Emsdetten, ca. 2,5 km vom Stadtzentrum entfernt und 
grenzt unmittelbar an den Grevener Damm (B481) sowie den Buchenweg an. 

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der folgenden Abbildung. Der Ände-
rungsbereich ist in dem folgenden Übersichtsplan als schwarz- weiß- schraffierte Fläche ge-
kennzeichnet, während der Gesamtgeltungsbereich des Planes durch eine breite, gerissene 
Linie dargestellt ist. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Mit der 15. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 A „Industriegebiet Süd“ sollen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Nachnutzung der ehemaligen Praktiker-
Immobilie sowie Sicherung bzw. Ausbau des Einzelhandelsstandortes Grevener 
Damm in der Funktion als Ergänzungsstandort zum zentralen Versorgungsbereich 
Innenstadt geschaffen werden. 
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Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 17 A "Industriegebiet Süd“, 15. Änderung wird im 
beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), durchgeführt. Nach § 13a Abs. 2 BauGB i.V.m. 
§ 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB kann unter anderem von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB und von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen werden. Für die 
Aufstellung dieses Bebauungsplanes wird keine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 und kein Um-
weltbericht gem. § 2 a BauGB erstellt. 

Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung der Stadt Emsdetten vom 
02. März 2006 in der Fassung der 6. Ergänzung vom 22. November 2018 wird hiermit der Auf-
stellungsbeschluss öffentlich bekannt gemacht. 

Gemäß § 13 a Abs. 3 Nr. 2 BauGB kann sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung vom  

27. Februar bis 15. März 2019 

während der Geschäftszeiten (Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Dienstag von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr) beim Fachdienst 61 
Stadtentwicklung und Umwelt, 5. Obergeschoss des Rathauses der Stadtverwaltung Emsdet-
ten, Am Markt 1, 48282 Emsdetten informieren und zu der Planung äußern.  
 

Die oben genannten Planunterlagen sind im Internet einsehbar unter  

https://www.emsdetten.de/bauleitplanung. 

Diese Bekanntmachung erscheint im Amtsblatt am 19. Februar 2019 und ist einsehbar unter  

https://www.emsdetten.de/rathaus-buergerservice-politik/rathaus/amtsblatt.html# 
oder 

www.emsdetten.de (Webcode 00119). 
 
 
 

Emsdetten, den 18. Februar 2019 
 
 
 
gez. Georg Moenikes 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung  
 

Bebauungsplan Nr. 39 " Engelnkamp", 12. Änderung 
 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt des Rates der Stadt Emsdetten 

hat in seiner Sitzung am 14. Februar 2019 folgende Beschlüsse gefasst: 

1. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 39 " Engelnkamp", 12. Änderung wird gem. § 2 

Abs. 1 BauGB i.V.m. § 13 BauGB beschlossen. 

2. Dem Bebauungsplanentwurf, bestehend aus Planzeichnung, textlichen Festsetzungen und 

Begründung (siehe Anlagen 1 und 2 dieser Beschlussvorlage), wird zugestimmt. 

3. Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 39 " Engelnkamp", 12. Änderung gem. 

§13 Abs. 2 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB sowie das Einholen von Stellungnahmen der Behör-

den und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gem. §13 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 

BauGB werden beschlossen. 

 

Das Plangebiet befindet sich im westlichen Stadtgebiet von Emsdetten. Die Entfernung zur 

Innenstadt beträgt ca. 1,2 km Luftlinie. 

Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist in der folgenden Abbildung als schwarz- weiß- 

schraffierte Fläche gekennzeichnet, während der Gesamtgeltungsbereich des Planes durch 

eine breite, gerissene Linie dargestellt ist. 
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Die 12. Änderung des Bebauungsplans Nr. 39 " Engelnkamp" wird im vereinfachten Verfahren 

gem. § 13 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 

3634) durchgeführt. 

Nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB kann unter anderem von einer Umweltprüfung nach § 2 

Abs. 4 BauGB und von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen werden. Für die Auf-

stellung dieses Bebauungsplanes wird keine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 und kein Umwelt-

bericht gem. § 2 a BauGB erstellt. 

Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung der Stadt Emsdetten vom 

02. März 2006 in der Fassung der 6. Ergänzung vom 22. November 2018 wird hiermit der Auf-

stellungsbeschluss öffentlich bekannt gemacht. 

Gemäß § 13 Abs.2 Nr.1 BauGB kann im vereinfachten Verfahren von der frühzeitigen Unter-

richtung und Erörterung nach § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB abgesehen werden, wovon in 

diesem Fall Gebrauch gemacht wird. 

Gemäß § 3 Abs.2 BauGB liegt der Entwurf der 12. Änderung dieses Bebauungsplanes mit der 

Begründung in der Zeit vom 

27. Februar bis 29. März 2019 

während der Geschäftszeiten (Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Dienstag von 

14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr) im Schaukasten des 

5. Obergeschosses des Rathauses der Stadtverwaltung Emsdetten, Fachdienst 61 Stadt-

entwicklung und Umwelt, Am Markt 1, 48282 Emsdetten, für jedermann zur Einsichtnahme 

öffentlich aus. Dort werden auch Auskünfte über den Inhalt gegeben. 

Es liegen zurzeit keine planungsrelevanten umweltbezogenen Informationen vor. 

Die Planunterlagen sind im Internet einsehbar unter  
 

https://www.emsdetten.de/bauleitplanung. 

Diese Bekanntmachung erscheint im Amtsblatt am 19. Februar 2019 und ist einsehbar unter  

https://www.emsdetten.de/rathaus-buergerservice-politik/rathaus/amtsblatt.html# 

oder 

www.emsdetten.de (Webcode 00119). 
 

Die Bekanntmachung erfolgt mit dem Hinweis, dass während der Auslegungsfrist Anregungen 

bei der Stadt Emsdetten schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht werden kön-

nen. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 

diesen Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 

 

Emsdetten, den 18. Februar 2019 

 

 

 

gez. Georg Moenikes 

Bürgermeister 

Mit der 12. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 39 werden die planungsrechtlichen Vo-

raussetzungen für eine Nachverdichtung der wohnbaulichen Nutzung entlang eines 

Teilbereichs des Grünrings geschaffen und somit der Nachfrage nach Wohnraum Rech-

nung getragen. 
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S T A D T  E M S D E T T E N  Emsdetten, 14. Februar 2019 
Der Bürgermeister 

B E K A N N T M A C H U N G  

Sitzung des Rates 

am Montag, den 25.02.2019 um 18:00 Uhr 

Rathaus, Ratssaal 

Tagesordnung: 

 

I. Öffentliche Sitzung 

1. Einwohnerfragestunde 
2. Niederschrift über die letzte Sitzung vom 18.12.2018 
3. Anträge und Anfragen; Eingänge 
4. Bildung und Besetzung von Gremien 
4.1 Umbesetzung von Gremien 
4.2 Umbesetzung von Gremien 
5. Stadtwerke Emsdetten GmbH 
5.1 Übernahme einer Bürgschaft zugunsten der Stadtwerke Emsdetten GmbH 
6. Ermächtigungsübertragungen 2018 nach 2019 gem. § 22 KomHVO 
7. Verabschiedung des fortgeschriebenen Handlungskonzeptes Wohnen für 

Emsdetten 
8. Wahl einer Technischen Beigeordneten / eines Technischen Beigeordneten 
9. Bestellung des Leiters der Freiwilligen Feuerwehr Emsdetten (Wehrführer) 

und eines Stellvertreters (stellv. Wehrführer) 
10. Teilnahme des Jugendamtes an dem Projekt des LWL Landesjugendamtes 

"LWL-Servicestelle Gelingendes Aufwachsen - Netzwerke für Kinder" 
11. Erweiterung Kita Habichtshöhe 
12. Schulangelegenheiten 
12.1 Vorzeitige endgültige Auflösung des Grundschulverbundes Buckhoffschu-

le 
13. Kulturangelegenheiten 
13.1 Zuwendung für die Literaturtage 2020 des Verbands deutscher Schriftstel-

lerinnen und Schriftsteller NRW in Emsdetten 
13.2 Verleihung des Kulturpreises der Stadt Emsdetten an The Real Tiny Turner 

And His Band 
14. Allgemeine Umweltangelegenheiten 
14.1 Verbesserung der Infrastruktur an der Ems in Siedlungsnähe der Stadt 

Emsdetten zum Zwecke der Erholung und Natur-Erlebbarkeit sowie der 
Tourismusförderung 
- Antrag der BI "Ems-Leinpfad" - 

15. Verschiedenes 

II. Nichtöffentliche Sitzung 

1. Vergabe der Dienstleistung "Auslagerung des Serverbetriebs" im Rahmen 
des Projekts "IT 2020" 
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2. Nebentätigkeiten des Bürgermeisters im Jahr 2018 
3. Grundstücksangelegenheiten 
3.1 Verkauf eines städtischen Grundstückes 
3.2 Verkauf eines Gewerbegrundstückes im Industriegebiet Süd 
4. Verschiedenes 
 
 

Zu einzelnen Punkten der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung kann die Öffentlichkeit ausge-
schlossen werden. 

 

 

gez. Georg Moenikes 

- Bürgermeister - 
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Öffentliche Bekanntmachung über die  
Offenlegung des Liegenschaftskatasters 

 
 
Gemäß § 13 Abs. 3 und 5 des Gesetzes über die Landesvermessung und das 
Liegenschaftskataster (VermKatG NRW, SGV NRW 7134) in Verbindung mit § 22 der 
Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Landesvermessung und das 
Liegenschaftskataster (DVOzVermKatG NRW, SGV NRW 7134) in den zurzeit gültigen 
Fassungen, erfolgt die Bekanntgabe von umfangreichen Fortführungen des 
Liegenschaftskatasters durch Offenlegung.  
 
Im gesamten Gebiet des Kreises Steinfurt wurde das Liegenschaftskataster 
aktualisiert bezüglich 
 
a) der Lagebezeichnungen u.a. auf Grund von Mitteilungen durch die einzelnen Städte und    
Gemeinden  
b) der Nutzungsarten in Verbindung mit der Bodenschätzung 
c) der Eigentümerdaten nach Mitteilung durch die Grundbuchverwaltung. 
 
 
Soweit hierzu keine Fortführungsnachweise erstellt wurden, bzw. diese Fortführungen im 
Zusammenhang mit anderen Fortführungsanlässen nicht bereits bekannt gegeben wurden, 
werden diese Änderungen hiermit bekanntgegeben. 
 
 
Die Offenlegung findet in der Zeit 
 
 
 
bei der Kreisverwaltung Steinfurt, im Vermessungs- und Katasteramt, Zimmer 760 und 759, 
in 48565 Steinfurt, Tecklenburger Str. 10 während der Servicezeiten  
 
 
 
 
 
 
statt. Während der Offenlegungszeit haben betroffene Eigentümerinnen und Eigentümer, 
Erbbauberechtigte und Inhaber grundstücksgleicher Rechte Gelegenheit den digitalen 
Datenbestand des Liegenschaftskatasters einzusehen und sich über die Veränderungen des 
Katasternachweises ihrer Grundstücke unterrichten zu lassen.  
Um Wartezeiten zu verkürzen besteht die Möglichkeit einer Terminabsprache. Diese kann 
telefonisch unter 02551 69-1850 erfolgen. 
 
Nach Ablauf der Offenlegungsfrist tritt das aktualisierte Liegenschaftskataster an die Stelle 
des bisherigen Katasters. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen die in der offen gelegten Fortführung des Liegenschaftskatasters 
nachgewiesenen Veränderungen kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist 
Klage erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Münster, Manfred-von-Richthofen-
Str. 8, 48145 Münster, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle einzureichen. 
Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr mindestens 2 Abschriften beigefügt werden. 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische 
Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch 
das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der 
verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem 
sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung 

vom 05.03.2019 
bis 05.04.2019 

Montag bis Donnerstag 8.00 - 16.30 Uhr 
Freitag   8.00 - 13.00 Uhr 
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und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer 
Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung-ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
Falls die Frist zur Klageerhebung durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person 
versäumt werden sollte, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Im Klageverfahren können nicht angefochten werden: 
 
- Der Eigentümernachweis, wenn er mit dem Nachweis im Grundbuch übereinstimmt 
- Schätzungsergebnisse, die aufgrund des Gesetzes über die Schätzung des landwirtschaftlichen       
  Kulturbodens (Bodenschätzungsgesetz) übernommen wurden. 
 
 
Um ein langwieriges und kostenintensives Gerichtsverfahren zu vermeiden, empfehle ich Ihnen vor 
Erhebung einer Klage sich mit dem Service des Vermessungs- und Katasteramtes in Verbindung zu 
setzen. So können etwaige Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld einer Klage ggf. behoben werden. 
 
Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
 

Steinfurt, den 12.02.2019  
 
Kreis Steinfurt  
Der Landrat  
Vermessungs- und Katasteramt  
gez. Meyer 
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